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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2060/83 DER KOMMISSION
vom 25 . Juli 1983

zur zweiten Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 zur Aufstellung der
Klassifizierung der Rebsorten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 337/79 des
Rates vom 5. Februar 1979 über die gemeinsame
Marktorganisation für Wein ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1595/83 (2), insbesondere
auf Artikel 31 Absatz 4,

Die Anbaueignung bestimmter Keltertraubensorten,
die seit mindestens fünf Jahren für bestimmte franzö
sische Verwaltungseinheiten vorübergehend zugelassen
sind, ist insbesondere betreffend die Sorte Muscat de
Hambourg N, die es ermöglicht, die Geschmacks
merkmale von Weinen, die von Sorten mit geringem
Aroma stammen, hervorzuheben, als zufriedenstellend
anerkannt worden . Es empfiehlt sich daher, diese
Sorten endgültig unter die für die gleichen Verwal
tungseinheiten gemäß Artikel 1 1 Absatz 4 der Verord
nung (EWG) Nr. 347/79 zugelassenen Sorten aufzu
nehmen, da der betroffene Mitgliedstaat die erforder
lichen Vorschriften erlassen hat, die gewährleisten, daß
diese Klassifizierung den untergeordneten Charakter
der Verwendung dieser Rebsorten für die Weinberei
tung nicht wieder in Frage stellt.

Bei dieser Gelegenheit ist es zweckmäßig, einen
Sachfehler im Anhang der Verordnung (EWG) Nr.
3800/81 zu berichtigen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Wein —

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Klassifizierung der zum Anbau in der Gemein
schaft zugelassenen Rebsorten ist zuletzt durch
Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 der Kommission vom
16 . Dezember 1981 (3), geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1469/82 (4), aufgestellt worden .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Die Anbaueignung betimmter Rebsorten für Kelter
trauben und einer Unterlagensorte ist nach der
Untersuchung durch bestimmte deutsche Verwaltungs
bezirke als zufriedenstellend anerkannt worden . Nach
Artikel 1 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 347/79
des Rates vom 5. Februar 1979 über die Grundregeln
für die Klassifizierung der Rebsorten (*) erscheint es
für diese gleichen Verwaltungsbezirke angebracht, die
betreffenden Rebsorten für Keltertrauben unter die
vorläufig zugelassenen Rebsorten zu klassifizieren und
die betreffende Unterlagensorte in die Klasse der
empfohlenen Rebsorten einzufügen .

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 wird
entsprechend den Angaben im Anhang zu dieser
Verordnung geändert.

Die bisherige Erfahrung zeigt, daß die Trauben
bestimmter Keltertraubensorten und die Trauben einer
seit fünf Jahren in der Klasse der Tafeltraubensorten
zugelassenen Rebsorte als normalerweise von guter
Qualität anzusehen sind. Es ist daher zweckmäßig,
diese Sorte unter die für die fraglichen Verwaltungs
einheiten gemäß Artikel 1 1 Absatz 2 Buchstabe a) der
Verordnung (EWG) Nr. 347/79 empfohlenen Sorten
aufzunehmen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab 1 . September 1983. Die Punkte II 11
Buchstabe b) zweiter Gedankenstrich und III des
Anhangs gelten jedoch ab 1 . September 1981 bzw. 23.
Februar 1983 .

(') ABl . Nr. L 54 vom 5 . 3 . 1979, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 163 vom 22. 6 1983, S. 48 .
(3) ABl . Nr. L 381 vom 31 . 12 . 1981 , S. 1 .
(") ABl . Nr. L 159 vom 10 . 6 . 1982, S. 21 .
(4 ABl . Nr. L 54 vom 5. 3 . 1979, S. 75 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 25. Juli 1983
Für die Kommission

Poul DALSAGER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

I. Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 Titel I Untertitel I wird Punkt II »Deutschland"
entsprechend den nachstehenden Angaben geändert (die Einfügung der Rebsorten erfolgt an der
angegebenen Stelle in alphabetischer Reihenfolge) :
1 . Regierungsbezirk Köln :
In der Klasse der zugelassenen Rebsorten werden die Sorten Bacchus B (***), Dornfelder ("*),
Dunkelfelder (*"), Reichensteiner B (*") und Würzer B ("*) hinzugefügt.

II . Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 Titel I wird Punkt IV „Frankreich" wie nachste
hend angegeben geändert, wobei die Einfügung der Rebsorten an der angegebenen Stelle in
alphabetischer Reihenfolge erfolgt :

4. Departement Alpes de Haute-Provence :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola
N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach den Sorten Gros Vert und Muscat de Hambourg N
gestrichen.

5. Departement Hautes-Alpes :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola
N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

6 . Departement Alpes-Maritimes :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten
— wird der Hinweis auf die Fußnote (M) nach der Sorte Chardonnay B gestrichen,
— wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

7. Departement Ardeche, Punkte A und B :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

9. Departement Ariege :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

1 1 . Departement Aude, Punkte A und B :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— werden die Zeichen (*) und (****) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

(***) In Anwendung von Artikel 1 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 347/79 ab dem
1 . September 1983 in die Klassifizierung aufgenommene Rebsorte .
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12. Departement Aveyron :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (****) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen .

13 . Departement Bouches-du-Rhone :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola
N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (****) nach den Sorten Gros Vert und Muscat de Hambourg N
gestrichen .

1 5. Departement Cantal, Punkt A :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

1 6 . Departement Charente :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen .

19 . Departement Correze :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen .

20 . Departements Haute-Corse und Corse du Sud :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten werden die Sorten Egiodola N und Muscat
dAlexandrie B hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Egiodola N und Muscat d'Alexandrie B gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

24 . Departement Dordogne :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

26 . Departement Drome :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

30 . Departement Gard :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

31 . Departement Haute-Garonne :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.
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32. Departement Gers :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

33. Departement Gironde :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (") nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

34. Departement Herault :

Das Zeichen (*) nach der Sorte Servant B wird gestrichen.

36. Departement Indre :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen .

37. Departement Indre-et-Loire :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

38 . Departement Isere :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

40. Departement Landes :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt :

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

41 . Departement Loir-et-Cher :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

42. Departement Loire :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

44. Departement Loire-Atlantique :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

45. Departement du Loiret :

a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.
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46. Departement Lot :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Müscat de Hambourg N gestrichen .

47. Departement Lot-et-Garonne :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

49. Departement Maine-et-Loire :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

64. Departement Pyrénées-Atlantique :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen f) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

72. Departement Sarthe :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

73 . Departement Savoie :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen .

79 . Departement Deux-Sèvres :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

81 . Departement Tarn :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen .

82. Departement Tarn-et-Garonne :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— wird die Sorte Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (*) nach der Sorte Muscat de Hambourg N gestrichen.

83 . Departement Var :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola
N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (") nach den Sorten Gros Vert und Muscat de Hambourg N
gestrichen .

84. Departement Vaucluse :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola
N hinzugefügt ;

b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
— werden die Sorten Chardonnay B und Egiodola N gestrichen,
— wird das Zeichen (**) nach den Sorten Alphonse Lavallee N, Gros Vert und Muscat de

Hambourg N gestrichen.
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85. Departement Vendee :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsarten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen .

86. Departement Vienne :
a) In der Klasse der empfohlenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten wird die Sorte Egiodola N gestrichen.

III . Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 Titel II Punkt III „Frankreich" Absatz 1 wird
a) in der Klasse der empfohlenen Rebsorten die Sorte Perlaut B hinzugefügt ;
b) in der Klasse der zugelassenen Rebsorten die Sorte Perlaut B gestrichen .

IV. Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 Titel IV Buchstabe B Punkt I „Deutschland"
Absatz 2 „Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz" wird der Buchstabe a) durch folgende Unter
lagensorte ergänzt :
Binova (Äl ).

V. Im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 3800/81 wird die Fußnote Nr. 18 wie folgt geändert :
Anstelle von : »Ausschließlich im Bodensee-Kreis zugelassen."
muß es heißen : »Ausschließlich in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen zugelassen ".

(S1) Ausschließlich in den Landkreisen Alzey-Worms und Mainz-Bingen sowie im Gebiet der Städte
Mainz und Worms empfohlen.


